
 
 
 
 
 
                                                                                                
  

FDP-KV-Speyer * Mike Oehlmann * Kardinal-Wendel-Str. 60 * 67346 Speyer  

An Frau 
Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer 
Maximilianstr. 100 
 
67346 Speyer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anfrage bezüglich erheblicher Beeinträchtigungen im öffentlichen Straßenbereich und 
dadurch entstandenen Schäden an öffentlichen Straßen und Gehwegen durch 
Wildwuchs im Bereich „Hasenpfühlerweide“ und „Im Geißhorn“ 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Seiler, 
 
die FDP-Stadtratsfraktion stellt für die Stadtratssitzung am 25. Mai 2022 die im Betreff 
genannte Anfrage und bittet um mündliche Beantwortung in der Stadtratssitzung. 
 
Begründung: 
 
Das Gebiet rund um den Schlangenwühl ist in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen 
und attraktiven Gewerbegebiet herangewachsen und eine Vielzahl dort ansässiger  
Gewerbetreibender ist überaus bemüht, eigenen individuellen Anteil dazu beizutragen, dem 
Gebiet mit jeweils gepflegten und individuellen Außenanlagen einen gepflegten Eindruck zu 
verleihen, was auch ein Aushängeschild für ein attraktives Gewerbegebiet darstellt.  
Gerade in der Ausschusssitzung ASBK und Verkehrsausschuss vom 10. Mai 2022 betonten 
auch Sie - z. B. beim Thema Umbau der Einmündung Heinkelstrasse / Am neuen Rheinhafen 
– mehr als deutlich, auf die Gestaltung in Gebieten zu achten und somit auch eine proaktive 
Wirtschaftsförderung zu leisten, was wir absolut unterstützen möchten. 
 
Leider stellen wir aber auch seit einigen Jahren fest, dass Besitzer von – leider – 
brachliegenden Grundstücken in keiner Weise gewillt sind, eine gewisse Pflege ihres 
Eigentums / Grundstückes vorzunehmen, wodurch über Jahre entstandener Wildwuchs 
bereits ganze Gehwege im öffentlichen Bereich eingenommen und  sogar massiv geschädigt 
hat und ein gewachsenes Gewerbegebiet mehr als unattraktiv erscheinen lässt. 
 
Eigentümer von Grundstücken, die an öffentliche Straßen und Gehwege angrenzen, sind nach 
den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) verpflichtet und aufgefordert, den 
Baum- und Strauchwuchs entlang der Grundstücksgrenze soweit zurückzuschneiden, dass 
das Lichtraumprofil der öffentlichen Verkehrsfläche das ganze Jahr über freigehalten wird. Auf 
diese Verpflichtung weisen ja auch gerade die Gemeindeverwaltungen und die 
Straßenbauämter hin – allerdings im vorliegenden Fall wohl bisher nicht deutlich genug. 
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Durch Überhänge dürfen keine Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs entstehen. 
Das sogenannte Lichtraumprofil legt den Bereich fest, den Bäume oder Sträucher an der 
Grenze zu öffentlichen Verkehrsflächen nicht überschreiten dürfen.  
 
Gleiches gilt, wenn Wurzeln aus Baumbeständen von Straßenanliegergrundstücken in den 
öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen und zu starken Unebenheiten auf Gehweg- oder 
Straßenflächen führen oder ein Benutzen sogar unmöglich macht, wie im hier dargestellten 
Fall im Bereich der Hasenpfühlerweide geschehen. 
 
Grundsätzlich ist der Inhaber der Verkehrssicherheitspflicht für den ordnungsgemäßen 
Zustand der öffentlichen Verkehrsflächen verantwortlich und kann für Schäden, die durch den 
mangelhaften Zustand entstehen, haftbar gemacht werden. 
 
Daher ergeben sich für uns die nachstehenden Fragen, zu welchen wir um mündliche 
Beantwortung bitten: 
 
 
 

1. Seit wann ist der Stadtverwaltung Speyer dieser massive Verstoß der 
Grundstückseigentümer bekannt und wurde diesbezüglich bereits mit 
den jeweiligen Eigentümern Kontakt aufgenommen? 

 
2. Was wurde bisher seitens der Stadtverwaltung Speyer unternommen, 

eine Verbesserung der Lage herbeizuführen? 
 

3. Was wird die Stadtverwaltung Speyer kurzfristig unternehmen, um eine 
Verbesserung – zumindest im öffentlichen Bereich – zu erwirken? 

 
4. Was kann die Stadtverwaltung rechtlich unternehmen, um die Kosten für 

die teilweise massiv geschädigten öffentlichen Wege von den jeweiligen 
Eigentümern zu generieren und wird die Verwaltung diesbezüglich tätig? 

 
 
 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ihr       Ihre 
Mike Oehlmann     Bianca Hofmann 
Fraktionsvorsitzender der     stv. Fraktionsvorsitzende der 
Freien Demokraten SPEYER – FDP   Freien Demokraten SPEYER – FDP 
 
 
 
Anlagen:  
Bilder der Örtlichkeiten 


